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BAGüS SGB XII-82 Münster, 14.08.2014 

 

Mitglieder-Info Nr.  28/2014 
Berechnung des Freibetrages nach § 82 Abs. 3 Satz 2  SGB XII vom Einkommen für 
Beschäftigte in einer Werkstatt für behinderte Mens chen   

Protokoll FA I Dresden, TOP 16.5 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Sitzung des FA I in Dresden im März 2014 wurde unter TOP 16.5 über das Rundschreiben 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 2014/2 zur Bundesauftragsverwaltung 
Viertes Kapitel SGB XII vom 13.02.2014 berichtet. Das Rundschreiben ist als Anlage 1  beigefügt. 

Dort wird unter Nr. 5 geregelt, dass Grundlage für die Ermittlung des Freibetrages nach § 82 Abs. 3 
Satz 2 SGB XII das für die Tätigkeit gezahlte Entgelt vor Absetzung von weiteren Bestandteilen, 
also das Bruttoeinkommen, ist. Von diesem Bruttobetrag ist lediglich das Arbeitsförderungsgeld  
herauszurechnen. 

Der Geschäftsstelle ist bekannt geworden, dass von einigen Werkstätten kritisiert wird, dass durch 
die Umsetzung dieser Regelung sich die Kostenbeteiligung für die Werkstattbeschäftigten erhöht 
(6,50 € mtl.). 
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Auf Anfrage hat das BMAS dem Caritasverband für die Diözese Münster mit Schreiben vom 
06.06.2014 (Anlage 2 ) geantwortet und dabei u.a. darauf hingewiesen, dass es sich um eine 
Klarstellung bei der Durchführung der gesetzlichen Regelung handele. Weiter führt das BMAS aus, 
dass, sofern ein Sozialhilfeträger bisher großzügigere Berechnungen mit der Folge einer 
entsprechenden Besserstellung für die Betroffenen vorgenommen habe, diese an die Rechtslage 
anzupassen sei. 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 


